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vermählt haben soll209). Das Hochzeitsfest jedoch fand auf dem be­
rühmten Gunzenle am Lech statt, dem Schauplatz vieler Festfeiern der 
süddeutschen Welfen210). Während der nächsten Jahre hat Heinrich der 
Stolze den deutschen Süden offenbar nicht verlassen; sogleich nach dem 
Antritt der herzoglichen Herrschaft wirkte er in Bayern energisch für 
Friede und Recht. In der folgenden Zeit sah er sich in zahlreiche Fehden 
mit seinem Schwager Friedrich II. von Schwaben und dessen Partei­
gängern verwickelt211), wobei seinem Aktivität aufs vorteilhafteste die 
Unternehmungen König Lothars ergänzte. In dessen Nähe ist Heinrich 
damals nicht bezeugt212). Die Nachricht verschiedener, darunter säch­
sischer und schwäbischer Quellen, dem Welfen Heinrich sei unmittelbar 
bei seiner Vermählung mit der Tochter des Königs das Herzogtum 
Sachsen übertragen worden, hat die Forschung abgelehnt oder in ihrer 
Tragweite erheblich eingeschränkt218). Während der Regierungszeit 
Lothars ist Heinrich der Stolze mit Sicherheit nur ein einziges Mal für 
sehr kurze Zeit in Sachsen bezeugt: am 16. Mai 1134 intervenierte er in 
Lüneburg zugunsten des dortigen Klosters St. Michael214) und war am 
6. Juni 1134 in Merseburg anwesend, als Lothar auf Bitte Bischof Ottos 
der Kirche von Bamberg das bayerische Kloster Münchsmünster zur Re­
form übertrug, das einst von Heinrich dem Markgrafen Diepold III. 
von Vohburg gegeben worden war215). Auch an der wohl um dieselbe 
Zeit in Bardowick ausgestellten Urkunde Lothars für Corvey könnte
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